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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 

Dieser Vorschlag betrifft den Beschluss zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der 
Europäischen Union in dem durch das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits eingesetzten 
Zollausschuss betreffend die Empfehlung zur Anwendung von Artikel 27 des Protokolls über 
die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ 
und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen zu vertreten ist. 

Artikel 27 enthält Bestimmungen zur Prüfung der Ursprungsnachweise. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

2.1. Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits. 

Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Korea andererseits war seit dem 1. Juli 2011 vorläufig anwendbar 
und trat am 13. Dezember 2015 in Kraft. 

2.2. Der Zollausschuss 

Der Zollausschuss ist ein nach Artikel 6.15 und Artikel 15.2 Absatz 1 Buchstabe c des 
Abkommens eingesetztes Gremium. Er setzt sich aus Vertretern der EU und der Republik 
Korea zusammen. Der Zollausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung; der Vorsitz wird von 
einem Vertreter der EU und einem Vertreter der Republik Korea gemeinsam geführt.  

Der Zollausschuss darf gemäß Artikel 6.16 Absatz 5 des Abkommens Empfehlungen 
aussprechen, die ihm zum Erreichen der gemeinsamen Ziele und zum reibungslosen 
Funktionieren der mit dem Protokoll eingeführten Instrumente notwendig erscheinen.  

2.3. Der vom Ausschuss zur Annahme vorgesehene Rechtsakt 

Die Europäische Union und die Republik Korea (im Folgenden „die Vertragsparteien“) haben 
festgestellt, dass ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf die wesentlichen Merkmale des 
in Artikel 27 des Protokolls über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ 
oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 
festgelegten Prüfungsverfahrens und der verschiedenen Schritte dieses Verfahrens 
erforderlich ist. Ein solches gemeinsames Verständnis sollte im Interesse der Zollbehörden 
liegen, die dafür zuständig sind, die Einhaltung der Ursprungsregeln seitens der zu prüfenden 
Wirtschaftsbeteiligten jeder Vertragspartei zu gewährleisten. 

Die Parteien haben es daher als angemessen erachtet, dass der Zollausschuss gemäß 
Artikel 6.16 Absatz 5 des Abkommens zu diesem Zweck eine Empfehlung verfasst. 

3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 

Der im Namen der Union im Zollausschuss zu vertretende Standpunkt beruht auf dem 
Entwurf der Empfehlung des Zollausschusses, der dem vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 
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4. RECHTSGRUNDLAGE 

4.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 

4.1.1. Grundsätze 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) erlässt der Rat einen Beschluss „zur Festlegung der Standpunkte, die im Namen der 
Union in einem durch eine Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern 
dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder 
Änderung des institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat“. 
Der Begriff „rechtswirksame Akte“ erfasst auch Akte, die kraft völkerrechtlicher Regelungen, 
denen das jeweilige Gremium unterliegt, Rechtswirkung entfalten. Darunter fallen auch 
Instrumente, die völkerrechtlich nicht bindend, aber geeignet sind, „den Inhalt der vom 
Unionsgesetzgeber […] erlassenen Regelung maßgeblich zu beeinflussen“1. 

4.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Der vorgesehene Rechtsakt wird nach Artikel 6.16 Absatz 5 des Abkommens völkerrechtlich 
bindend sein. Ein entsprechender Hinweis wird im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht.  

Somit ist Artikel 218 Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den 
vorgeschlagenen Beschluss. 

4.2. Materielle Rechtsgrundlage 

4.2.1. Grundsätze 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV hängt 
in erster Linie von Ziel und Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts ab, zu dem ein im Namen der 
Union zu vertretender Standpunkt festgelegt wird. Liegt dem vorgesehenen Rechtsakt ein 
doppelter Zweck oder Gegenstand zugrunde und ist einer davon der wesentliche, während der 
andere von untergeordneter Bedeutung ist, so muss der Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 
AEUV auf eine einzige materielle Rechtsgrundlage gestützt werden, nämlich auf diejenige, 
die der wesentliche oder vorrangige Zweck oder Gegenstand verlangt. 

4.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Hauptzweck und Inhalt der geplanten Empfehlung betreffen die gemeinsame Handelspolitik. 

Somit ist Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 AEUV die materielle Rechtsgrundlage für den 
vorgeschlagenen Beschluss. 

4.3. Schlussfolgerung 

Die Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollte Artikel 207 Absatz 4 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 

5. VERÖFFENTLICHUNG DES GEPLANTEN RECHTSAKTS 

Die vom Zollausschuss verfasste Empfehlung wird im Amtsblatt der Europäischen Union, 
Reihe C veröffentlicht. 

                                                 
1 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Oktober 2014, Deutschland/Rat, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 

Rn. 61 bis 64.  
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2020/0177 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zum Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem durch das 
Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Korea andererseits eingesetzten Zollausschuss betreffend 

die Empfehlung zur Anwendung von Artikel 27 des Protokolls über die Bestimmung des 
Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die 

Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits wurde von der Union 
durch Beschluss 2011/265/EU des Rates vom 16. September 2010 abgeschlossen, war 
seit dem 1. Juli 20112 vorläufig anwendbar und trat am 13. Dezember 2015 in Kraft. 

(2) Der Zollausschuss darf gemäß Artikel 6.16 Absatz 5 des Abkommens Empfehlungen 
aussprechen, die ihm zum Erreichen der gemeinsamen Ziele und zum reibungslosen 
Funktionieren der mit dem Protokoll eingeführten Instrumente notwendig erscheinen. 

(3) In Artikel 27 des Protokolls über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit 
Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 
Zusammenarbeit der Verwaltungen (im Folgenden „das Protokoll“) sind das 
Verfahren der Prüfung der Ursprungsnachweise und insbesondere die Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten der Zollbehörden der einführenden und ausführenden 
Vertragsparteien festgelegt. 

(4) Die Europäische Union und die Republik Korea haben festgestellt, dass ein 
gemeinsames Verständnis der Hauptmerkmale des in Artikel 27 des Protokolls 
festgelegten Prüfungsverfahrens und der verschiedenen Schritte dieses Verfahrens 
erforderlich ist. Ein solches gemeinsames Verständnis sollte im Interesse der 
Zollbehörden liegen, die dafür zuständig sind, die Einhaltung der Ursprungsregeln und 
der Vorschriften seitens der zu prüfenden Wirtschaftsbeteiligten jeder Vertragspartei 
zu gewährleisten. 

(5) Die Europäische Union und die Republik Korea erachten es als angemessen, dass der 
Zollausschuss eine solche Empfehlung für ein gemeinsames Verständnis und eine 
ordnungsgemäße Umsetzung der in Artikel 27 des Protokolls festgelegten 
Bestimmungen verfasst. 

                                                 
2 ABl. L 127 vom 14.5.2011, S. 1. 
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(6) Da die Empfehlung in der Union Rechtswirkung haben wird, ist es angezeigt, den im 
Namen der Union im Zollausschuss zu vertretenden Standpunkt festzulegen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union in dem durch das Freihandelsabkommen zwischen 
der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea 
andererseits eingesetzten Zollausschuss zu vertreten ist, beruht auf dem diesem Beschluss 
beigefügten Entwurf einer Empfehlung. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 

www.parlament.gv.at




